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Wichtige Informationen über die Feuerungskontrolle
in der Gemeinde Niederbipp ab 1. August 2025

Sehr geehrte Damen und Herren

Feuerungsanlagen müssen so betrieben werden, dass die Schadstoffemissionen innerhalb der
Vorgaben und Grenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) des Bundes liegen. Für die
Kontrolle von Anlagen mit Heizöl «Extra leicht» und Gas mit einer Feuerungswärmeleistung bis
zu einem Megawatt sind im Kanton Bern gestützt auf das Lufthygienegesetz bisher die Ge-
meinden zuständig, welche Vereinbarungen mit Feuerungskontrollpersonen abgeschlossen
haben. Am 8. März 2023 hat der Grosse Rat eine Liberalisierung der Feuerungskontrolle für
solche Anlagen beschlossen. Im Rahmen dieser Änderung ändern sich auch die Zuständigkei-
ten für den Vollzug.

Neu werden die Kontrollen der Feuerungsanlagen nicht mehr durch eine von den Behör-
den beauftragte Feuerungskontrollperson durchgeführt, sondern die Anlagebesitzerin-
nen und -besitzer müssen die amtliche Messung ihrer Feuerungsanlage innerhalb eines
Kontrollintervalls selbstständig veranlassen.

Dazu haben sie ein vom Kanton bzw. vom Amt für Umwelt und Energie (AUE) konzessioniertes
Unternehmen zu beauftragen. Dieses Unternehmen führt nur noch die Messungen durch und
gibt die Resultate anschliessend in das elektronische Vollzugssystem (FEKO) ein. Für alle
weiteren Vollzugsaufgaben ist neu das AUE zuständig. Insbesondere obliegt es dem AUE, die
Resultate der Messungen zu beurteilen und allfällige Sanierungs- und Vollstreckungsmass-
nahmen zu verfügen.

Da die Feuerungskontrolle von Anlagen mit Heizöl «Extra leicht» und Gas mit einer Feue-
rungswärmeleistung bis zu einem Megawatt in Zukunft vom AUE vollzogen wird, haben die
Gemeinden ab dem 1. August 2025 im Bereich der Feuerungskontrolle grundsätzlich keine
Aufgaben mehr.

Weitere Informationen
Informationen zur Feuerungskontrolle können ab dem 1. August 2025
aufwww.be.ch/aue eingesehen oder über die E-Mail-Adresse feuerungskontrolle@be.ch beim

AUE angefordert werden.

Freundliche Grüsse
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